
Kommissionsordnung 
Kleingartenverein Unkel Bräsig e.V. 

 

 

Seite 1 von 2 

§ 1 
Zweck der Kommissionen 

(1) Zur Unterstützung des Vorstands und zur e8izienten Organisation des Vereinslebens werden im 
Kleingartenverein Unkel Bräsig e.V. verschiedene Kommissionen eingerichtet. 

(2) Die Kommissionen haben beratende, planende und unterstützende Funktionen und übernehmen 
Aufgaben in klar definierten Bereichen. 

(3) Die Arbeit der Kommissionen erfolgt ehrenamtlich. 

§ 2 
Einsetzung und Zusammensetzung 

(1) Die Kommissionen werden durch den Vorstand einberufen. 
(2) Jede Kommission besteht aus mindestens einer verantwortlichen Leitungsperson und optional 

weiteren Mitgliedern. 
(3) Die Mitglieder der Kommissionen werden durch den Vorstand berufen. 
(4) Die Amtszeit der Kommissionsmitglieder ist auf unbestimmte Zeit angelegt. Sie endet durch 

Rücktritt oder Abberufung durch den Vorstand. 

§ 3 
Aufgabenbereiche und Kommissionen 

(1) Technik- und Arbeitskommission 
Aufgaben: 
• Koordination und Überwachung von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auf dem 

Vereinsgelände (z. B. Klempner-, Elektrikerarbeiten) 
• Betreuung, Instandhaltung und Pflege gemeinschaftlicher Anlagen (z. B. Wege, Wasser-

leitungen, Stromverteiler, Zäune) 
• Organisation und Koordination der Abwasserentsorgung im Vereinsgelände (z. B. Abstim-

mung mit Entsorgungsdienstleistern und Terminplanung) 
• Planung, Organisation und Durchführung der Gemeinschaftsarbeit (Arbeitseinsätze) 
• Einteilung der Mitglieder zu Arbeitseinsätzen und Dokumentation der geleisteten Stunden 
• Verwaltung, Wartung und Instandhaltung von Vereinswerkzeugen, Maschinen und Geräten 
• Ausgabe und Rücknahme von Vereinsgeräten und sonstigem Vereinseigentum (z.B. 

Bierzeltgarnituren) an Mitglieder inkl. Kontrolle auf Zustand, Funktion und Sicherheit 
• Überprüfung der vereinseigenen Geräte und sonstigem Vereinseigentum auf Sicherheits-

mängel und Durchführung kleinerer Reparaturen 
 
(2) Veranstaltungs- und Projektkommission 

Aufgaben: 
• Organisation, Durchführung und Koordination von Vereinsfesten und Veranstaltungen 
• Weiterentwicklung und Aufwertung der Gemeinschaftsflächen  
• Unterstützung bei der Ö8entlichkeitsarbeit 
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(3) Finanzkommission 
Aufgaben: 
• Erfassung, Buchung und Dokumentation aller Einnahmen und Ausgaben des Vereins 
• Führung der laufenden Vereinsbuchhaltung in Abstimmung mit dem Vorstand 
• Erstellung von Auswertungen und Zwischenberichten zur finanziellen Lage des Vereins 
• Erfassung, Auswertung und Dokumentation der Strom- und Wasserverbrauchswerte der 

einzelnen Parzellen 
• Erstellung der Jahresabrechnungen für die Mitglieder/Pächter 
• Vorbereitung von Empfehlungen zur finanziellen Mittelverwendung bei Projekten oder 

Anscha8ungen 
• Bericht an den Vorstand bzw. an die Mitgliederversammlung über wesentliche finanzielle 

Beobachtungen 

§ 4 
Arbeitsweise der Kommissionen 

(1) Die Kommissionen treten nach Bedarf zusammen. 
(2) Die Kommissionsleitung berichtet regelmäßig dem Vorstand über die Arbeit und besondere 

Vorkommnisse. 
(3) Bei Bedarf kann der Vorstand die Kommissionen zu erweiterten Aufgaben beauftragen. 

§ 5 
Aufwandsentschädigungen 

(1) Die Mitglieder der Kommissionen üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus. 
(2) Bei besonderem zeitlichem Aufwand oder überdurchschnittlicher Belastung kann im Rahmen der 

wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins eine pauschale Aufwandsentschädigung gewährt 
werden. 

(3) Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Tätigkeit sowie über die Höhe entscheidet der 
Vorstand im Rahmen der durch die Mitgliederversammlung beschlossenen Grundsätze und gemäß 
den Vorgaben der Satzung. 

(4) Die Gewährung einer Aufwandsentschädigung setzt die Einhaltung der jeweils geltenden steuer- 
und abgabenrechtlichen Bestimmungen voraus. 

(5) Ein Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung besteht nicht. 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

(1) Diese Kommissionsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung am 12.07.2025 in Kraft. 
(2) Änderungen bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 


